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Notlagen-Tarifverhandlungen 

Arbeitsplätze an Flughäfen 

dauerhaft sichern! 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 
 
die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat 
die Gewerkschaften zu Tarifverhandlungen über einen Notlagen-
tarifvertrag für die Flughäfen aufgefordert. Hintergrund ist der 
deutliche Einbruch der Passagierzahlen aufgrund der Corona-
Pandemie, der an den Flughäfen zu großen finanziellen Schwie-
rigkeiten führt.  
 
Verhandlungen über Notlagentarifvertrag 
Im Rahmen der Tarifeinigung mit den Kommunen am 25. Oktober 
2020 haben die Gewerkschaften mit der Arbeitgeberseite vereinbart, 
unmittelbar im Anschluss an die Einkommensrunde über einen Notla-
gentarifvertrag mit zeitlich befristeten Absenkungen der Personalkos-
ten für die Flughäfen zu verhandeln. Im Gegenzug wird der Aus-
schluss betriebsbedingter Kündigungen fest vereinbart. Wenn ein 
Flughafen den Notlagentarifvertrag nicht anwendet, werden dort auch 
keine Absenkungen stattfinden. Landesbezirkliche Regelungen sind 
ausgeschlossen. 
 
Betriebsbedingte Kündigungen werden ausgeschlossen 
Volker Geyer, dbb Tarifchef und Verhandlungsführer, erklärte: „Wir 
haben als Gewerkschaften eine Verantwortung gegenüber unseren 
Kolleginnen und Kollegen an den Flughäfen. Daher haben wir uns be-
reit erklärt, über einen Notlagentarifvertrag zu verhandeln. Ein solcher 
Vertrag ist für uns aber nur in engen Grenzen denkbar. Er muss auf 
die Sondersituation der Corona-Pandemie beschränkt sein. Betriebs-
bedingte Kündigungen sind dann zwingend auszuschließen. Mögliche 
Abweichungen vom TVöD müssen im Umfang und in der Laufzeit be-
grenzt sein.“  
 
 

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dbb und komba helfen! 
 
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fach-
kompetente Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sach-
kundige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen 
komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in 
den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechts-
beratung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und Se-
minarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die 
Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal- 
und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben 
oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigen-
ständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern 
und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forde-
rungen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten al-
so beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im 
beruflichen Alltag genauso wie eine konsequente, kämpferische Inte-
ressenvertretung auf höchster Ebene. Nähe ist unsere Stärke - und 
unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Informationen: www.komba.de 
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Hintergrund 
Vor dem Hintergrund der stark eingebrochenen Verkehrszahlen 
aufgrund der Corona-Pandemie hat die Arbeitgeberseite die Ge-
werkschaften zu Verhandlungen über einen Notlagentarifvertrag für 
Flughäfen im Rahmen der Einkommensrunde 2020 mit Bund und 
Kommunen aufgefordert. Zuvor hatte die Arbeitgeberseite bereits 
den Tarifvertrag über eine Ertragsbeteiligung der Beschäftigten an 
Flughäfen zum 31. Dezember 2020 gekündigt. 
 

http://www.komba.de/

